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5. Zusammenfassung 

In der Schweiz ist bisher wenig bekannt über die konkrete Ausgestaltung des 
Disziplinarwesens im Justizvollzug. Der Grund dafür ist einerseits in der fö-
deralen Struktur des Landes und der damit verbundenen kantonalen Zustän-
digkeit für den Straf- und Massnahmenvollzug zu sehen. 1 Andererseits ha-
ben die einzelnen Anstalten in ihren Hausordnungen spezifische Regelungen 
zum Disziplinarwesen. Seit seiner Revision im Jahr 2007 enthält zwar auch 
das Strafgesetzbuch einige wenige Vorgaben, die konkrete Umsetzung und 
insbesondere die Regelung dessen, welche Verhaltensweisen disziplinarisch 
geahndet werden, obliegt jedoch den Kantonen bzw. den Anstalten. 

Im Zentrum der bisherigen Forschung in der Schweiz standen vor allem Fra-
gen der normativen Ausgestaltung des Disziplinarwesens. Insgesamt ist dem 
Thema aber wenig Aufmerksamkeit geschenkt worden, obschon z.B. die Zu-
sammenhänge zwischen dem Wohlbefinden von Gefangenen und Mitarbei-
tenden und Regelverstössen in der internationalen Forschung gut belegt 

1 Für weitere Informationen zum Straf- und Massnahmenvollzugs in der Schweiz siehe 
Baec:htold/ Weber/Hostettler (201 6). 
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sind. 2 Eine der wenigen Ausnahmen ist die Studie von Fricker. 3 Er beschäf-
tigte sich jedoch hauptsächlich mit Arrest und der normativen und tatsächli-
chen Ausgestaltung dieser spezifischen Sanktion. Obwohl er Anstalten aus 
allen Landesteilen einbezogen hat, war seine Stichprobe wenig systematisch 
und nicht repräsentativ für eine gesamtschweizerische Sicht. 

Ziel des Projekts, auf dem dieser Beitrag beruht, ist die Erweiterung der bis-
herigen Forschung.4 Auf Grundlage einer Analyse der kantonalen Regle-
mente und Hausordnungen geht der vorliegende Beitrag zunächst der Frage 
nach, welche Arten von Disziplinarsanktionen in den Anstalten angewandt 
werden, wobei insbesondere Unterschiede und Gemeinsamkeiten aufgedeckt 
werden sollen. Anhand der drei Beispiele Störung des Arbeitsbetriebs, Kon-
sum, Besitz und Einfuhr von Suchtmitteln sowie Flucht wird zudem erörtert, 
inwieweit vergleichbare Verstösse unterschiedlich sanktioniert werden. 

Des Weiteren wird der Frage nachgegangen, welche Sanktionen wann und 
wie häufig angeordnet wurden. 5 Dazu erfolgt zunächst eine Beschreibung 
der Anordnungshäufigkeit verschiedener Sanktionen ganz allgemein. An-
schliessend wird die Sanktionierungspraxis für die drei oben erwähnten Bei-
spiele von Verstössen, Störung des Arbeitsbetriebs, Konsum, Besitz und 
Einfuhr von Suchtmitteln sowie Flucht dargestellt. 

2. Datengrundlage und Analysestrategie 

Insgesamt konnten in das Forschungsprojekt 23 Anstalten einbezogen wer-
den. In einer dieser Anstalten liessen sich jedoch die Art und Häufigkeit von 
Disziplinarverstössen und Disziplinarsanktionen nicht erheben, da es den 
Verantwortlichen nicht möglich war, Informationen zu Verstössen und 
Sanktionen zur Verfügung zu stellen. Insgesamt konnten, mit Ausnahme des 

2 Sykes (1958); Tuch (1992); O'Dunnel/Edgar (1999); Wulff/Shi (2011); Buu-
duukha/Altintas/Rusinek/Fantini-Hauwel/Hautekeete (2013) ; Buurbunnais/Jauvinl 
Dussault/ Vezina (2007); lsenhardt/Hustettler/Yuung (2014) . 

3 Fric:ker (2004). 
4 Der vorliegende Beitrag ist im Rahmen des vom Schweizerischen Nationalfonds ge-

förderten Projekts „Sicherheit im Freiheitsentzug" (2013-2016; http ://p3 .snf.ch/Project-
l43207) entstanden. Dieses Projekt beschäftigt sich neben der Untersuchung der fonnel-
len Reaktionen auf Disziplinarverstösse auch mit deren Ursachen und Folgen und insbe-
sondere auch mit der Rolle des Personals und Interaktionen zwischen Gefangenen und 
Angestellten. 

5 Für eine detaillierte Darstellung der verschiedenen Arten der begangenen Regelverstösse 
siehe Jsenhardt accepted. 
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Kantons Genf, wo leider keine der beiden angefragten Anstalten zur Teil-
nahme bereit war, aus allen Anstalten der übrigen Kantone Angaben erhoben 
und einbezogen werden. 

Zusätzlich wurden aus 18 Anstalten die Hausordnungen analysiert. Nicht 
berücksichtigt wurden zwei Anstalten, die mittlerweile geschlossen sind so-
wie eine Anstalt, aus der auch nach mehrmaligem Nachfragen keine Haus-
ordnung zur Verfügung gestellt wurde. 

Aus zwei weiteren Anstalten, die beide aus dem Kanton Waadt stammen, 
wurde ebenfalls keine Hausordnung analysiert. Grund dafür ist, dass der 
Kanton über ein zentrales Reglement, welches für alle Anstalten gleicher-
massen gilt, verfügt und das Disziplinarwesen somit ausschliesslich auf 
Ebene des Kantons geregelt wird. Einige Anstalten verfügen zusätzlich zu 
den Hausordnungen über separate, teils ergänzende Disziplinarreglemente. 
In diesem Fall, wurden beide Dokumente analysiert. 

Neben den Hausordnungen wurden für die Analyse des normativen Rah-
mens auch die kantonalen Reglemente einbezogen. Die Auswertung beruht 
somit auf folgenden Dokumenten und Datenquellen: (a) der Analyse der 
kantonalen Reglemente ( alle 26 Kantone), (b) einer Analyse der Hausord-
nungen (18 Anstalten) sowie (c) der Erhebung der Art und Häufigkeit von 
Disziplinarsanktionen (22 Anstalten). 

Der Fokus der Analyse lag auf dem Straf- und Massnahmenvollzug. Die so 
einbezogenen Anstalten werden entweder als offene oder als geschlossene 
Institutionen geführt, wobei offene Anstalten häufig auch über geschlossene 
Abteilungen verfügen und umgekehrt. Nicht in die Stichprobe aufgenommen 
wurden Gefängnisse, die Untersuchungshaft oder den Vollzug von kurzen 
Haftstrafen durchführen, Anstalten zur Ausschaffungshaft und Wohnheime 
für das Arbeitsexternat. 

Die Verstösse und Sanktionen wurden jeweils in ihrer Gesamtheit für die 
Jahre 2011 bis 2013 erhoben, wobei detaillierte Informationen pro Gefange-
nem für die Jahre 2011 und 2012 vorliegen, während für 2013 die Angaben 
zu Art und Häufigkeit nur aggregiert auf Ebene der Anstalt erhoben wurden. 
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3. Rechtliche Regelung des Disziplinarwesens 

Die Anwendbarkeit des Disziplinarrechts in den Schweizer Anstalten des 
Straf- und Massnahmenvollzugs begründet sich auf ein so genanntes Son-
derstatusverhältnis. 6 Dieses entsteht dadurch, dass sich die Gefangenen wäh-
rend der Zeit der Inhaftierung in einem besonders engen Verhältnis zum 
Staat oder einer seiner öffentlichen Anstalten befinden. Welche schuldhaften 
Handlungen der Gefangenen als Disziplinarverstösse angesehen werden, in 
welcher Form diese sanktioniert werden und wie das Disziplinarverfahren 
abläuft, ist in der Schweiz auf unterschiedlichen Ebenen geregelt (siehe Gra-
phik 1). 

Nationale Ebene 

Kantonale Ebene 

Lokale Ebene 

Art. 91 StGB 

Kantonale Geset-
zeN erordnungen 

Anstaltsinteme Hausord-
nungen und Disziplinar-

reglemente 

Graphik 1: Regelung des Disziplinarrechts im Schweizer Straf und Massnahmenvullzug 

Auf der obersten Ebene enthält das schweizerische Strafgesetzbuch einige 
grundlegende Regeln zum Disziplinarwesen. Konkrete Disziplinarverstösse 
werden jedoch nicht angesprochen, sondern lediglich die Möglichkeit, dass 
gegen Gefangene, welche in schuldhafter Weise gegen Strafvollzugsvor-
schriften oder den Vollzugsplan verstossen, Disziplinarsanktionen verhängt 
werden können. 7 Die Disziplinarsanktionen sind hingegen abschliessend ge-
regelt. 8 Demnach sind mögliche Sanktionen: (a) der Verweis, (b) der zeit-
weise Entzug oder die Beschränkung der Verfügung über Geldmittel, der 
Freizeitbeschäftigung oder der Aussenkontakte, ( c) die Busse sowie ( d) der 

6 Brägger (2003). 
7 Art. 91 Abs. 1 StGB. 
8 Art. 91 Abs. 2 StGB. 
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Arrest als zusätzliche Freiheitsbeschränkung. 9 W eitere Aspekte müssen auf 
kantonaler Ebene geregelt werden, wozu Art. 91 Abs. 3 StGB die Kantone 
explizit verpflichtet. Insbesondere welches Verhalten auf Seiten der Gefan-
genen diszipliniert wird und wie die Strafzumessung erfolgt, muss somit in 
den kantonalen Reglementen festgehalten werden. Auf einer dritten Ebene 
enthalten bei den meisten Anstalten die Hausordnungen ergänzende Rege-
lungen. 

Die drei schweizerischen Strafvollzugskonkordate, zu denen sich die Kanto-
ne zur Sicherstellung der Anstaltsinfrastruktur und deren Betrieb zusam-
mengeschlossen haben, spielen für das Disziplinarwesen keine Rolle. So gibt 
es auf dieser Eben denn auch keine Empfehlungen zum Disziplinarwesen. 10 

3.1 Analyse der kantonalen Reglemente 

Bereits vor der Revision des Schweizer Strafgesetzbuchs im Jahr 2007 und 
der damit verbundenen Verpflichtung zur Regelung des Disziplinarwesens, 
verfügten die Kantone über Gesetze und Verordnungen, mit denen sie den 
Vollzug von Strafen- und Massnahrnen und auch das Disziplinarwesen re-
gelten. Im Vergleich zu einer von Baechtold11 im Jahr 2003 durchgeführten 
Studie, hatten in der Folge im Jahr 2015 mehr Kantone das Disziplinarwesen 
auf Gesetzesebene und nicht mehr nur auf Verordnungsebene geregelt. Vor 
der Revision und heute war und ist das Disziplinarwesen jedoch in den meis-
ten Kantonen ausschliesslich auf Ebene einer Verordnung geregelt. 12 

Die Analyse der kantonalen Reglemente zeigte einige Unterschiede, aber 
auch viele Gemeinsamkeiten. In der Regel enthalten sie Bestimmungen dar-
über, wer die Disziplinargewalt hat. Dies ist meist die Direktorin oder der 
Direktor. Sie oder er kann diese Gewalt an weitere Mitglieder der Führungs-

9 Ebd. 
10 Für weitere Informationen zu den Konkordaten siehe http://www.prison.ch/ 

de/justizvollzug-schweiz/justizvollzug-was-ist-das/pflichten-und-kompetenzen-der-
kantone/strafvollzugskonkordate. 

11 Baec:htold (2004). 
12 Laut Baec:htold (2004) hatten im Jahr 2003 ein Kanton das Disziplinarwesen auf Geset-

zesebene geregelt, zwei Kantone auf Gesetzesebene mit zusätzlichen Konkretisierungen 
auf Verordnungsebene und 22 ausschliesslich auf Verordnungsebene. 2015 regelten vier 
Kantone das Disziplinarwesen im Rahmen ihrer Straf- und Massnahmenvollzugsgesetze, 
14 Kantone regeln es innerhalb einer Verordnung und sieben im Rahmen eines Gesetzes 
und einer Verordnung. Zu beiden Untersuchungszeitpunkten verfügte der Kanton Uri in 
seinem Reglement über keinerlei Regelungen zum Disziplinarwesen. Der Kanton be-
treibt jedoch auch keine eigenen Anstalten. 
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ebene übertragen. Erfolgt ein Disziplinarverstoss zu Lasten der Anstaltslei-
tung, so geht in den meisten Kantonen die Disziplinargewalt an die kantona-
len Ämter des Justizvollzugs über. Diese sind laut den analysierten kantona-
len Reglementen in den meisten Kantonen auch gleichzeitig für Beschwer-
den gegen eine ausgesprochene Disziplinierung zuständig. 

In einigen Kantonen wird bereits auf kantonaler Ebene geregelt, wie ein Dis-
ziplinarverfahren abzulaufen hat, in anderen erfolgt dies erst auf Ebene der 
Hausordnungen. Mit zwei Ausnahmen ist in allen Reglementen hingegen 
eine Auflistung von Verhaltensweisen, welche prinzipiell disziplinarisch ge-
ahndet werden können, enthalten. Zuoberst auf der Liste der Disziplinartat-
bestände stehen in der Regel Flucht und alle Handlungen zur Fluchtvorberei-
tung sowie Arbeitsverweigerung und die Störungen des Arbeitsbetriebs. 
Diese werden gefolgt von Drohungen und Angriffen gegenüber dem Perso-
nal der Vollzugseinrichtung und Mitgefangenen sowie Beleidigung des Per-
sonals und die Widersetzlichkeit gegenüber dessen Anordnungen. 

Eine weitere grosse Gruppe von Verstössen steht in Zusammenhang mit dem 
Konsum von Suchtmitteln, worunter der Besitz, Konsum, Handel und die 
Einfuhr von illegalen Drogen, Alkohol und nicht genehmigten Medikamen-
ten sowie die Verweigerung und Verfälschung von Urintests und Atemkon-
trollen (was in der Regel als Konsum gewertet wird) fallen. Weitere Tatbe-
stände stehen im Zusammenhang mit dem Missbrauch von Urlauben und 
Ausgängen. Fehlverhalten in dieser Kategorie kann sein: Verspätete Rück-
kehr, Nichteinhalten von Auflagen, wie Alkoholverboten, Kontaktsperren, 
von eventuellen Terminen oder die Begehung von Straftaten. Darüber hinaus 
werden häufig der Besitz von verbotenen Gegenständen, Diebstahl von Ei-
gentum der Anstalt oder von Mitgefangenen, Sachbeschädigung und uner-
laubte Kontakte mit Mitgefangenen und Personen ausserhalb der Anstalt er-
wähnt. 

Neben Auflistungen von Disziplinartatbeständen sind teilweise Informatio-
nen zum Vollzug einzelner Disziplinarsanktionen, in der Regel in Bezug auf 
Arrest in den Reglementen enthalten. Zudem ist die Arresthöchstdauer gere-
gelt. Versuch, Anstiftung und Gehilfenschaft werden meist ebenfalls sankti-
oniert und je nach Art und Schwere des Verstosses kommt es zusätzlich zu 
einer strafrechtlichen Verfolgung. 
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3.2 Analyse der Hausordnungen und Disziplinarreglemente 

Was die kantonalen Gesetze und Verordnungen hingegen meist nicht enthal-
ten, sind Regelungen dazu, welches Verhalten wie sanktioniert werden soll, 
wie der Strafrahmen ausgestaltet ist und wie die Strafzumessung erfolgt. 
Dies ist in den Hausordnungen und Disziplinarreglementen der einzelnen 
Anstalten geregelt. Zusätzlich zu den in den kantonalen Reglementen ge-
nannten Verstössen werden in vielen Anstalten weitere Verstösse gegen all-
gemeine Anstaltsregeln, z.B. Rauchverbote, sowie allgemeine Regeln des 
Zusammenlebens, z.B. anständiges Benehmen, faires Verhalten während 
dem Sport, usw. erwähnt. 

Von den 18 analysierten Dokumenten enthielten 16 konkrete Regelungen, 
welche Sanktionen einzelnen Verstössen zuordneten. Die übrigen zwei ent-
hielten lediglich V erweise auf nationale und kantonale Vorschriften. Insge-
samt zeigte sich, dass der Differenzierungsgrad der Strafrahmen und Zumes-
sungsregeln sehr unterschiedlich war. Er reichte von einer lediglich sehr 
groben Auflistung von Verstössen, mit eher grossen Strafrahmen, hin zu e-
her kleinteiligen Ausführungen, unter Einbezug von wiederholten Verstös-
sen. 

Wie Tabelle 1 zeigt, werden nicht alle der in Art. 91 StGB erwähnten Sank-
tionen in allen Hausordnungen erwähnt und damit auch nicht in allen Anstal-
ten gleichermassen angewandt. Zusätzlich zu den in Art. 91 StGB angespro-
chenen Sanktionen sind in 6 Anstalten zusätzlich Verwarnungen aufgeführt. 
In drei Viertel der Anstalten werden Verweise ausgesprochen und in etwa 
zwei Dritteln der Entzug von Privilegien, wie Freizeitbeschränkungen, der 
Beschränkung der Mediennutzung und der Beschränkung von Geldmitteln. 
Bussen kennen die Hälfte der untersuchten Anstalten. Die Spannweite der 
erwähnten Höchstgrenzen ist sehr gross. So können in einer Anstalt theore-
tisch Bussen bis zu CHF 1 '000 ausgesprochen werden. Urlaubskürzungen 
oder -sperren kommen bei neun Anstalten zur Anwendung, wobei diese 
Sanktion häufiger im offenen Vollzug verwandt wird, da hier häufiger Ur-
laub gewährt wird. Einfacher Arrest, also der Einschluss in der eigenen Zelle 
sowie scharfer Arrest, als zusätzliche Freiheitsbeschränkung in einer speziel-
len Arrestzelle, werden in fast allen Anstalten angewandt. 11 Anstalten nen-
nen zudem Arresthöchstgrenzen. Diese variieren wiederum und reichen von 
sieben bis 21 Tagen. Rückversetzungen in eine niedrigere Vollzugsstufe, 
z.B. von einer offenen in eine geschlossene Abteilung oder von einer offe-
nen in eine geschlossene Anstalt, werden in vier der untersuchten Hausord-
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nungen erwähnt. Alle Anstalten wenden zudem Kombinationen verschiede-
ner Sanktionen zur Ahndung einzelner Verstösse an. 

Tabelle 1: Analyse der Hausordnungen - erwähnte Sanktionen (Nennungen und Anteile) 

Verwarnung 
Verweis 
Busse 

Sanktionen 

Entzug von Privilegien 
Beschränkung Mediennutzung 
Beschränkung Freizeit 
Beschränkung Geldmittel 

Beschränkung Besuchsrecht 
Urlaubskürzung/Urlaubssperre 
Arrest einfach 
Arrest scharf 

Höchstgrenzen genannt 
7 Tage 
10 Tage 
20 Tage 
21 Tage 

Rückversetzung 
Andere 

n= l6 

Anzahl 
6 
12 
8 
11 
6 
9 
6 
7 
9 
14 
15 
11 
1 
4 
2 
4 
4 
9 

Prozent 
37,5 
75 ,0 
50,0 
68,7 
37,5 
56,2 
37,5 
43,7 
56,2 
87,5 
93 ,7 
68,7 

25 ,0 
56,2 

Der Strafrahmen und die Strafzumessung sind in den untersuchten Anstalten 
recht unterschiedlich. Beispiele für Sanktionen für verspätetes Ausrücken 
zur Arbeit reichen von einem Verweis über eine Busse zwischen CHF 10 
und CHF 50 hin zu einem Tag einfachem Arrest. In Bezug auf Einfuhr, Be-
sitz und Konsum von Suchtmitteln lassen sich ebenfalls einige Unterschiede 
finden. Einige Anstalten unterscheiden zudem zwischen weichen und harten 
Drogen, andere wiederum nicht. Beispiele für Sanktionierungen bei weichen 
Drogen sind Urlaubssperre, Besuchssperre, Arrest bis zu vier Tagen und 
Bussen zwischen CHF 20 und CHF 100. Bei Fluchten ab Anstalt werden die 
verschiedenen möglichen Sanktionen hingegen deutlich homogener ange-
wendet. In allen Anstalten wird Arrest verhängt, wobei die Dauer zwischen 
sechs und 14 Tagen schwankt. Teilweise werden zusätzlich Urlaubssperren 
und Rückversetzungen in Kombination mit Arrest angewandt. 
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4. Anwendungshäufigkeit einzelner Disziplinarsanktionen 

Insgesamt wurden im Jahr 2011 248 Disziplinarsanktionen pro 
100 Gefangene verhängt. 2012 waren es 240; 2013 - 255. In den meisten 
Fällen wurde lediglich eine Sanktion pro Verstoss angewandt. Im Jahr 2011 
wurde in acht Fällen von einer Sanktion abgesehen, im Jahr 2012 in keinem 
Fall und 2013 in fünf. 

Bei Betrachtung der Zahlen in Graphik 2 wird deutlich, dass in den unter-
suchten Jahren insbesondere scharfer Arrest, der Entzug von Privilegien und 
einfacher Arrest angewandt wurden. Die viertgrösste Häufigkeit hatten Bus-
sen gefolgt von Verweisen. Beschränkungen des Besuchsrechts spielten hin-
gegen eine untergeordnete Rolle. Ebenso wie Rückversetzungen und die 
Möglichkeit, einfachen und scharfen Arrest auf Bewährung auszusprechen. 
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Graphik 2: Anwendungshäufigkeit einzelner Sanktionen (2 011-2013) 

Angaben pro 100 Gefangene, N(2011) =5743, N(2012) =555 7, N(2013) =6126 

Im Vergleich zu 2011 und 2012 wurden im Jahr 2013 deutlich mehr Privile-
gien entzogen. Die Verhängung von Bussen sowie von einfachem und schar-
fem Arrest hat von 2011 auf 2013 kontinuierlich zugenommen. Urlaubs- und 
Ausgangskürzungen sowie Urlaubssperren sind hingegen 2013 weniger häu-
fig verhängt worden als im Jahr 2012 und 2011. 
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Tabelle 2 kann entnommen werden, welche Sanktionen in der Praxis bei den 
drei ausgewählten Arten von Verstössen angewandt wurden. Innerhalb der 
Kategorie Arbeit werden Störungen des Arbeitsbetriebs, unerlaubtes Verlas-
sen des Arbeitsplatzes, Arbeitsverweigerung und verspätetes Ausrücken zu-
sammengefasst. In der Praxis wurden dafür insbesondere vier verschiedene 
Sanktionen ausgesprochen. Am häufigsten erfolgte die Sanktionierung durch 
einen Entzug von Privilegien gefolgt von einfachem Arrest. Bei ungefähr 
einem Sechstel der Fälle wurde ein Verweis ausgesprochen. In etwa einem 
Siebtel war ein scharfer Arrest die Sanktion. Bei Sanktionierungen des Kon-
sums, Besitzes oder Handels mit Suchtmitteln war die Anwendung von 
Sanktionen noch heterogener. Dies hängt sicherlich auch damit zusammen, 
dass die Kategorie Suchtmittel eine Vielzahl verschiedener Verstösse um-
fasst, die jeweils unterschiedlich sanktioniert werden. Am häufigsten wurden 
Urlaubssperren und Urlaubskürzungen angeordnet. In einem Fünftel der Fäl-
le wurde durch einen einfachen Arrest sanktioniert, in einem Sechstel durch 
eine Busse und in rund einem Siebtel der Fälle durch einen scharfen Arrest 
oder Entzug von Privilegien. Bei einer Flucht, als besonders schwerwiegen-
des Delikt, wird in der Regel scharfer Arrest verhängt. Alle weiteren Sankti-
onen, wie z.B. Urlaubssperre, Entzug von Privilegien oder Rückversetzun-
gen, werden meist begleitend angeordnet. 

Tabelle 2: Anwendungshäufigkeit einzelner Sanktionen bei Störungen des Arbeitsbetriebs, 
Suchtmitteln und Fluchten (2011-2012, Angaben in Prozent) 

Sanktion Arbeit Suchtmittel Flucht 
Verweis 15 ,4 4,9 0,0 
Busse 3,6 15,5 0,0 
Entzug von Privilegien 36,4 13,7 1,7 
Beschränkung Besuchsrecht 0,6 0,1 0,0 
Urlaubskürzung/Urlaubssperre 4,0 22,7 8,3 
Arrest einfach- bedingt 0,4 0,1 0,0 
Arrest einfach - unbedingt 23,9 17,5 6,2 
Arrest scharf- bedingt 0,3 0,4 0,0 
Arrest scharf - unbedingt 13 ,5 14,8 71 ,6 
Rückversetzung 0,6 0,9 10,1 
Andere 1,3 9,4 2,1 
N 1754 3397 338 

5. Zusammenfassung 

Der vorliegende Beitrag geht auf Basis einer Inhaltsanalyse kantonaler und 
anstaltsintemer Reglemente der Frage nach, welche Verhaltensweisen auf 
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Seiten der Gefangenen im Schweizer Straf- und Massnahmenvollzug sankti-
oniert werden und welche Disziplinarsanktionen dabei ausgesprochen wer-
den können. Zudem beschäftigt er sich mit der Anwendungshäufigkeit ein-
zelner Disziplinarsanktionen, welche ebenfalls bei den Anstalten erhoben 
wurde. 

Das Disziplinarwesen im Vollzug ist in der Schweiz auf drei Ebenen gere-
gelt. Die oberste bildet Art. 91 StGB. Dieser enthält in Bezug auf die mögli-
chen Disziplinarsanktionen eine abschliessende Liste. Die Definition dessen, 
welches Verhalten auf Seiten der Gefangenen als Disziplinarverstoss gewer-
tet wird, obliegt hingegen den Kantonen. Die Analyse der kantonalen Geset-
ze und Verordnungen ergab insgesamt mehr Gemeinsamkeiten als Unter-
schiede. Bis auf zwei Ausnahmen enthalten alle Reglemente Listen mit mög-
lichen Disziplinarverstössen. Ebenso sind meist Bestimmungen darüber ent-
halten, durch wen die Disziplinargewalt ausgeübt wird. Aussagen zum Ab-
lauf des Disziplinarverfahrens sowie zur Ausgestaltung einzelner Sanktionen 
machen hingegen nur wenige kantonale Reglemente. 

Die dritte Ebene bilden die lokalen Hausordnungen und Disziplinarregle-
mente. Im Ergebnis zeigte sich, dass diese sowohl in Bezug auf einzelne 
Sanktionen als auch auf die Strafzumessung und Strafrahmen sehr heterogen 
sind. Nicht alle Anstalten wenden alle der in Art. 91 StGB aufgelisteten 
Sanktionen an. Scharfer und auch einfacher Arrest waren jedoch in fast allen 
Hausordnungen oder Disziplinarreglementen als mögliche Sanktion genannt. 
Bei Arrest waren die erwähnten Höchstgrenzen für die Dauer der ausgespro-
chenen Arreststrafen wiederum sehr verschieden. Bussen wurden nur in etwa 
der Hälfte der Anstalten angewandt. Darüber hinaus zeigte der Vergleich der 
Strafrahmen für ausgewählte Disziplinarverstösse, dass auch für gleiche 
Verstösse je nach Anstalt sehr verschiedene Strafrahmen vorgesehen wur-
den. 

Bezüglich der tatsächlichen Anordnung der in den Hausordnungen ange-
sprochenen Sanktionen wurde deutlich, dass insbesondere scharfer und ein-
facher Arrest sowie der Entzug von Privilegien und Bussen zur Sanktionie-
rung eingesetzt wurden. Beschränkungen des Besuchsrechts und Rückver-
setzungen in eine niedrigere Vollzugsstufe spielten hingegen eine unterge-
ordnete Rolle. Wie die Analyse der Hausordnungen zeigte, sind sie im Ver-
gleich zu den übrigen Sanktionen jedoch auch in deutlich weniger Anstalten 
überhaupt als Sanktion vorgesehen. 
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Einige Sanktionen wurden im Jahr 2013 häufiger angewandt als im Jahr 
2011. Besonders deutlich wird dies bei der Anordnung des Entzugs von Pri-
vilegien. Ein Grund dafür könnte sein, dass in einer grossen Anstalt das Dis-
ziplinarreglement geändert wurde und 2013 im Vergleich zu den Vorjahren 
erstmals auch Zuspätkommen zur Arbeit sanktioniert wurde. Dies erfolgte 
durch den Entzug von Privilegien. 

Innerhalb der Kategorie Arbeit wurde am häufigsten durch einen Entzug von 
Privilegien sanktioniert, am zweithäufigsten durch Einschluss in die eigene 
Zelle, wobei die Analyse der Hausordnungen gezeigt hat, dass beide Sankti-
onen häufig kombiniert werden. Wird ein Gefangener oder eine Gefangene 
in der Zelle eingeschlossen, so wird in den meisten Anstalten gleichzeitig 
das Fernsehgerät entzogen. Verweise wurden ebenfalls häufig bei Verstös-
sen aus der Kategorie Arbeit angeordnet. Hier zeigte die Analyse der Haus-
ordnungen, dass ein solcher insbesondere ausgesprochen wurde, wenn es 
sich um einen eher leichteren Verstoss handelte, z.B. ein Zuspätkommen, 
oder wenn zum ersten Mal ein Disziplinarverstoss begangen wurde. In ande-
ren Anstalten wird hingegen bereits eine erste Arbeitsverweigerung durch 
scharfen Arrest sanktioniert. 

Beim schwersten Verstoss, der Flucht, wird hingegen deutlich weniger hete-
rogen sanktioniert. Ein möglicher Grund hierfür ist, dass die Fluchtumstände 
zwar unterschiedlich sein können, eine Flucht jedoch eine Flucht bleibt, 
während die Zahl der Facetten, bei den anderen Arten von Verstössen deut-
lich grösser ist. 

Die vorliegende Analyse hat in erster Linie einen explorativen Charakter. Zu 
prüfen bleibt zukünftig, inwieweit sich die gefundenen Unterschiede durch 
unterschiedliche Sicherheitsstufen und Vollzugsformen erklären lassen. Auf 
den ersten Blick scheint dies jedoch zumindest nicht die alleinige Ursache zu 
sein. Ebenso müssen lokale Gegebenheiten bei der Interpretation besser be-
rücksichtigt werden. Dazu ist jedoch weitere Forschung nötig. Im föderalen 
Kontext der Schweiz ist diese aber als schwieriges Unterfangen zu erachten, 
da die Daten zumeist in den Anstalten z. T. aus den einzelnen Insassenakten 
erhoben werden müssen. Eine schweizweite einheitlichere Erfassung wäre 
ein erster Schritt in die Richtung einer (mindestens kantonal) zentralisierten, 
systematischen und langfristigen Erfassung von Disziplinarverstössen 
und -sanktionen. Auf diese system- und führungsrelevante Datengrundlage 
könnte auch die Forschung zurückgreifen. 
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